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Industrie- und Handelskammer
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

Auch per E-Mail erhältlich.

Jetzt bestellen unter: 

www.osnabrueck.ihk24.de/

wirtschaftplus

BREXIT-INFORMATIONEN VERKEHRSPOLITIK WETTBEWERBSRECHT
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Are you ready 
for Brexit?
Auf einem Sondergipfel im November verab-
schiedeten die Staats- und Regierungschefs der 
EU den mit Großbritannien ausgehandelten 
Ausstiegsvertrag. Wird der Vertrag vom briti-
schen Unterhaus gebilligt, ist der Weg für einen  
geordneten Austritt zum 30. März 2019 und ei-
ner Übergangsfrist bis 2020 geebnet. Ob die Zu-
stimmung tatsächlich erfolgt, ist aber fraglich. 
Um Unternehmen in dieser unklaren und un-
übersichtlichen politischen Gemengelage Hilfe-
stellung zu geben, bietet die IHK unter www.os-
nabrueck.ihk24.de (Nr. 4025926) Infos und eine 
Brexit-Checkliste. Im Januar/Februar sind ge-
meinsam mit dem Hauptzollamt Osnabrück In-
formationsveranstaltungen geplant. (be)

   www.osnabrueck.ihk24.de/brexit

Feiertage: Fahrverbote 
stören die Versorgung 
Nach dem Refomationstag in Niedersachsen ist 
in NRW am Folgetag, dem 1. November, eben-
falls ein Feiertag (Allerheiligen). Unternehmer 
der IHKs in Osnabrück und Oldenburg haben mit 
dem Nds. Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althus-
mann in Hannover gesprochen und auf die Fol-
gen für die Versorgung von Industrie und Ge-
werbe in Niedersachsen hingewiesen. Das Ziel: 
die Aufhebung der LKW-Fahrverbote an nicht 
bundeseinheitlichen Feiertagen. Tenor der Wirt-
schaft: „Unsere Kunden sind über Folgefeiertage 
besorgt, da eine Lieferung der Waren zwei Tage 
hintereinander nicht möglich ist. Das führt zu 
einer Unterversorgung sowie zu einem deutlich 
erhöhten logistischen Arbeitsaufwand.“

   www.osnabrueck.ihk24.de (Nr. 4255578)

Warnung vor   
Rechnungs-Trojaner
Seit Kurzem erhalten viele Gewerbetreibende in 
der Region dubiose Rechnungen per E-Mail. Im 
Anhang der E-Mail befindet sich ein Doc-Doku-
ment, das einen versteckten Trojaner enthält, 
der durch das Öffnen der Datei aktiviert wird. 
Die IHK in Osnabrück warnt vor dem Öffnen 
dieser E-Mail-Anhänge, da der Trojaner Pass-
wörter ausspäht und somit Zugriff auf viele ver-
trauliche Informationen, bis hin zum On-
line-Banking, erhält. Beispiele für weitere unzu-
mutbare Belästigungen und bekannte Maschen 
per E-Mail sind abrufbar unter www.osnab-
rueck.ihk24.de (Nr. 7294). Die IHK bündelt Infor-
mationen zu Verstößen wie diesen und arbeitet 
mit Stellen für Wettbewerbsrecht zusammen.

   www.osnabrueck.ihk24.de /recht

Fakten, Trends und Praxistipps. Knackig, kurz, wertvoll. Für Unternehmerinnen und Unternehmer. 
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Vollversammlung  
nimmt Arbeit auf!
Die Vollversammlung der IHK Osnabrück – Emsland – Graf-
schaft Bentheim, das höchste Gremium zur Vertretung der 
Interessen der regionalen Wirtschaft, hat sich neu konstitu-
iert. In der Sitzung in der Wahlperiode 2019 bis 2023 wählten 
die 70 Mitglieder einstimmig Uwe Goebel (5. v. l.) zum neuen 
IHK-Präsidenten. Zugleich wurden die neun Vizepräsidenten 
gewählt (siehe Seite 2). Der neue Präsident übernimmt das 
Amt von Martin Schlichter, der seit 2013 IHK-Präsident war 
und nach einer Amtsperiode und über 20 Jahren in der 
IHK-Vollversammlung nicht erneut kandidierte.

Eine Übersicht aller Vollversammlungsmitglieder ist hier 
abrufbar: www.osnabrueck.ihk24.de (Nr. 1910)

Ausgabe 12 | Dezember 2018
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F O R T S E T Z U N G  V O N  S E I T E  1

Uwe Goebel neuer Präsident
Der neue IHK-Präsident ist Geschäftsführender 
Gesellschafter der Steu-Dat Steuerberatungsge-
sellschaft mbH in Osnabrück. Die Steuerbera-
tungsgesellschaft wurde 1974 gegründet und 
2005 im Rahmen einer Nachfolge von Uwe und 
Vera Goebel übernommen. Schon frühzeitig en-
gagierte sich Goebel ehrenamtlich für die Be-
lange der regionalen Wirtschaft. Der Steuerbe-
rater ist seit 2008 Mitglied der Vollversammlung 
und seit 2009 Mitglied im IHK-Fachausschuss 
Außenwirtschaft sowie im IHK-Regionalaus-
schuss Stadt Osnabrück bzw. Region Osnabrück. 
Der 52-Jährige vertritt die IHK zudem seit 2017 
im DIHK-Haushaltsausschuss. Außerdem ist er 
Präsident im Bundesverband der 
Dienstleistungsunternehmen.

Einsatz für die regionale Wirtschaft
„In meinem neuen Ehrenamt möchte ich dazu 
beitragen, dass die Unternehmen in unserem 
Wirtschaftsraum weiterhin an einem hervor- 
ragenden Standort arbeiten können“, sagte  
Goebel. Dazu sollen im kommenden Jahr in den 
IHK-Gremien regionalpolitische Positionen erar-
beitet und von der Vollversammlung beschlos-
sen werden. Der Bundestagsabgeordnete Dr. 
Mathias Middelberg, einer der ersten Gratulan-
ten, hob in seiner Ansprache die hohe Bedeu-
tung des ehrenamtlichen Engagements in der 
IHK für die Gesellschaft hervor und wünschte 
dem neuen Präsidenten eine stets glückliche 
Hand in seiner Amtsführung.

Martin Schlichter Ehrenpräsident
Die Amtszeit des IHK-Präsidenten dauert bis zur 
Wahl der neuen Vollversammlung im Jahr 2023. 
Die IHK-Vollversammlung wählte außerdem den 
ausscheidenden Präsidenten Martin Schlichter 
zum Ehrenpräsidenten der IHK. Er habe mit gro-
ßem persönlichen Einsatz Impulse nach außen 
und innen gesetzt und die Region vorange-
bracht, so der ebenfalls scheidende IHK-Vizeprä-
sident Dr. Wilfried Holtgrave in seiner Laudatio.

Präsidium neu gewählt
Neben dem neuen IHK-Präsidenten engagieren 
sich auch neun IHK-Vizepräsidenten ehrenamtlich 
für den Erfolg der regionalen Wirtschaft. Wieder-
gewählt wurden Hans-Christoph Gallenkamp  
(r., Osnabrück), Matthias Hopster (3. v. l., Lingen), 
Hendrik Kampmann (5. v. r., Lingen), Heinrich Koch 
(3. v. r., Osnabrück), Axel Mauersberger (4. v. l., Os-
nabrück) und Mark Rauschen (4. v. r., Osnabrück). 
Neu gewählt wurden Ulrich Boll (2. v. r., Meppen), 
Thomas Kolde (l., Nordhorn) und Franz-Josef Paus 
(2. v. l., Emsbüren).

Alle Infos zu Vollversammlung und Präsidium: 
www.osnabrueck.ihk24.de, (Nr. 381)
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Nutzen Sie das Jahr 2019 für Ihre Karriere!
Die IHK in Osnabrück bietet ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm an, 
das besonders eng an die Anforderungen der Berufspraxis angelehnt ist. 

Hier eine Auswahl der nächsten Termine: 
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   Alle Seminare finden von 9:00  - 16:30 Uhr statt; ein gemeinsames Mittagsessen 
ist im Preis enthalten.  

Alle Infos und Anmeldung: IHK, Anrietha Herzen, Tel. 0541 353-473 oder herzen@osnabrueck.ihk.de  
Eine Übersicht der IHK-Weiterbildung ist abrufbar unter www.osnabrueck.ihk24.de/weiterbildung

DEZEMBER 2018 – FEBRUAR 2019

Steuern aktuell 29.01.2019 Osnabrück 180 €

E-Mail-Etikette! 30.01.2019 Lingen 220 €

Lernen mit System - Prüfungen bestehen! 05.02.2019 Osnabrück 170 €

Stark sein im Stress: Mensch, ärgere dich nicht! 06.02.2019 Osnabrück 200 €

Telefonieren, wie Kunden es wünschen 12.02.2019 Osnabrück 220 €

Grundlagen des Arbeitsrechts - Modul 1 12.02.2019 Osnabrück 200 €

Jahresabschluss und Bilanzanalyse -  
Was ein Chef über Bilanzen wissen sollte

13.02.2019 Osnabrück 200 €

Führungsseminar „Captain oder Coach“ 13.02.2019 Osnabrück 220 €

Servicepoint Empfang -  
Kommunikation und Besuchermanagemen

13.02.2019 Osnabrück 200 €

Social Media und Internetmarketing 14.02.2019 Osnabrück 180 €

Impressum
Herausgeber: Industrie- und Handelskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim, Neuer Graben 38, 49074 
Osnabrück, Telefon 0541 353-0, Telefax 0541 353-122, E-Mail: ihk@osnabrueck.ihk.de, www.osnabrueck.ihk24.de
Redaktion: Frank Hesse (verantwortlich), Beate Bößl, IHK-Geschäftsbereiche
Verlag und Druck: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, 49191 Belm



Tipps +++ Tipps +++ Tipps +++ Tipps

Neues Jahr, neues Recht! Diese 
Rechtsänderungen sollten Sie jetzt kennen 

Krankenversicherung wird ab dem 1. Janaur 
2019 auf 171 Euro gesenkt und damit zum bis-
herigen Beitrag halbiert. Der (kassenindividuelle) 
Zusatzbeitrag, den jede Krankenkasse entspre-
chend ihres Finanzbedarfs von den Versicherten 
erhebt, wird ab 2019 wieder zu gleichen Teilen 
von Arbeitgeber/Arbeitnehmer geleistet. Der 
Beitragssatz zur Pflegeversicherung wird zum 
um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 % angehoben. 

Lohnsteuer: Der geldwerte Vorteil für eine 
Überlassung eines betrieblichen Fahrrads durch 
den Arbeitgeber muss vom Arbeitnehmer ab 
2019 nicht mehr versteuert werden. Auch Jobti-
ckets/ Zuschüsse des Arbeitgebers zur Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs für Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte sollen wieder steuerfrei werden. Die künf-
tig steuerfreien Leistungen für Job-Tickets wer-
den aber auf die Entfernungspauschale ange-
rechnet, um eine „systemwidrige Überbegünsti-
gung“ gegenüber Arbeitnehmern, die diese Auf-
wendungen selbst aus ihrem versteuerten Ein-
kommen bezahlen, zu verhindern. 

Dienstwagenbesteuerung: Bisher muss die pri-
vate Nutzung mit 1 % des inländischen Listen-
preises pro Kalendermonat versteuert werden. 
Für E-Autos, die nach dem 31.12.2018 und vor 
dem 1.1.2022 angeschafft werden, sinkt der 
Wert auf 1 % vom hälftigen Bruttolistenpreis. 
Nach einem Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen werden extern aufladbare Hybrid- 
E-Fahrzeuge nur in die Neuregelung einbezo-
gen, wenn die Reichweite des E-Antriebs min-
destens 40 km beträgt und ein bestimmter  
CO2-Wert nicht überschritten wird.
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Mindestlohn: Der gesetzliche Mindestlohn 
steigt von derzeit 8,84 Euro zum 1. Janaur 2019 
auf 9,19 Euro pro Stunde und zum 1. Januar 
2020 auf 9,35 Euro. Er gilt weiterhin nicht (!) für 
Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung; Azubis, unabhängig vom 
Alter, im Rahmen der Berufsausbildung; Langzeit-
arbeitslose während der ersten 6 Monate ihrer  
Beschäftigung nach Beendigung der Arbeitslo-
sigkeit; Praktikanten, wenn das Praktikum ver-
pflichtend im Rahmen einer schulischen oder 
hochschulischen Ausbildung stattfindet; Prakti-
kanten, wenn das Praktikum freiwillig bis zu ei-
ner Dauer von 3 Monaten zur Orientierung für 
eine Berufsausbildung oder Aufnahme eines 
Studiums dient; Jugendliche, die an einer Ein-
stiegsqualifizierung als Vorbereitung zu einer 
Berufsausbildung oder an einer anderen Berufs-
bildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungs-
gesetz teilnehmen; ehrenamtlich Tätige. 

Kranken- und Pflegeversicherung: Erleichte-
rungen gibt es für Kleinselbstständige: Der mo-
natliche Mindestbeitrag der gesetzlichen 

IHK-STANDORTUMFRAGE BILDUNGSFÖRDERUNG STADTENTWICKLUNG
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Region punktet               
als starker Standort 
82 % der Unternehmen in Stadt und Landkreis 
Osnabrück, im Emsland und in der Grafschaft 
Bentheim sind zufrieden oder sogar sehr zufrie-
den mit den Rahmenbedingungen vor Ort. Von 
23 abgefragten Standortfaktoren erhält per 
Saldo lediglich ein Faktor eine negative Bewer-
tung, nämlich die Verfügbarkeit qualifizierter 
Fachkräfte. Das sind die Kernergebnisse der 
IHK-Standortumfrage 2018, an der mehr als 
1500 Unternehmen teilgenommen haben. 
96 % der Antworten stammen dabei von Betrie-
ben mit weniger als 250 Mitarbeitern. Die IHK 
wird die Ergebnisse gezielt für eine weitere           
Verbesserung der Standortfaktoren nutzen. 

   Kernergebnisse sind hier abrufbar:                  
www.osnabrueck.ihk24.de (Nr. 129221)

Zuschuss für die 
Weiterbildung
Über das Programm „Weiterbildung Geringqua-
lifizierter und beschäftigter älterer Arbeitneh-
mer in Unternehmen“ (WeGebAU) kann für die 
Dauer von Weiterbildungen ein Zuschuss zum 
Arbeitsentgelt gezahlt werden. Die Arbeitneh-
mer bekommen zudem die Lehrgangskosten 
teilweise oder ganz erstattet. Darüber hinaus 
kann ein Zuschuss zu den zusätzlich entstehen-
den übrigen Weiterbildungskosten (z. B. Fahr-
kosten) gewährt werden. Das Programm richtet 
sich an kleine oder mittlere Unternehmen. Aus-
genommen ist die Förderung von Qualifizierun-
gen, zu denen der Arbeitgeber gesetzlich ver-
pflichtet ist. 

   Infos: https://www.arbeitsagentur.de/unter-
nehmen/finanziell/foerderung-weiterbildung 

Der Hafen wird               
zum Kreativquartier
Mit der Sanierung der beiden Speichergebäude 
am Hafen entsteht fast unbemerkt von der brei-
ten Öffentlichkeit das neue Kreativquartier Os-
nabrücks. Im Juni 2018 wurden die beiden denk-
malgeschützten Speicherimmobilien, die lange 
leer standen, von der Osnabrücker Speicher GbR 
erworben. Dahinter verbergen sich vier Osna-
brücker Investoren, die die Gebäude zu einem 
Kreativquartier entwickeln wollen. „Wir sind 
keine anonyme Immobilien-AG und keine Kra-
wattenträger. Vielmehr sind wir junge und jung 
gebliebene Unternehmer, die sich von der regio-
nalen Musikszene haben begeistern lassen“, sa-
gen Matthias Folkers, Martina Bensmann-Krebs, 
Max Lingens und Benedictus Lingens. (kn)

   www.osnabrueck.ihk24.de/standortpolitik



JA!
ZU UNS

WENN SIE MAL MIT EINER

AUSGEZEICHNETEN
DRUCKEREI ARBEITEN WOLLEN

M&E Druckhaus
Wir bekennen Farbe

www.me-druckhaus.de


